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527 Änderungssatzung Abschaffung Drainage- 
 wassergebühr 
 
1. Änderungssatzung vom 13.12.2022 zur Änderungsat-
zung vom 17.02.2022 zur Satzung der Alten Hansestadt 
Lemgo über die Erhebung von Abwassergebühren in 
der Stadt Lemgo vom 20.10.2015 
 
Auf Grund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen GO NRW) in der aktuell gültigen 
Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
ebenfalls in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 65 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Lemgo vom 
12.06.2018 in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 12.12.2022 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 10 wird wie folgt geändert: 
 
§ 10 
Sonderleistung 
 
Abs. 1 
Für besondere Leistungen, die nicht durch den Gebühren-
maßstab bzw. Gebührensatz nach § 2 erfasst werden, er-
hebt die Stadt Lemgo öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
unter Zugrundelegung des entstandenen Aufwandes. Die-
ser kann nach dem in jedem Einzelfall entstandenen Auf-
wand (z.B. tatsächlicher Zeitaufwand) oder unter Zugrunde-
legung einer Pauschalregelung nach Durchschnittsätzen er-
mittelt werden. 
 
Abs. 2 
Die nach Abs. 1 zu zahlenden Entgelte für Sonderleistungen 
der Stadt Lemgo sind innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Leistungsbescheides fällig. 
 
 
Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Änderungssatzung vom 13.12.2022 zur Änderungs-
satzung vom 17.02.2022 zur Satzung der Alten Hansestadt 
Lemgo über die Erhebung von Abwassergebühren in der 
Stadt Lemgo vom 20.10.2015 wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NW vom 02.09.1994, S. 
666) beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtli-
chen Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluß (Ratsbe-
schluß) vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Al-
ten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
 
Lemgo, 13.12.2022 
 
 
(Baier) 
Bürgermeister 

 Kr.Bl. Lippe 23.12.2022 
 
 
 
528 Abwassergebührensatzung 2023 
 
Satzung vom 20.12.2022 der Alten Hansestadt Lemgo 
über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt 
Lemgo  
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit gülti-
gen Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) ebenfalls in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 
65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein Westfalen 
(LWG NRW) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung 
mit der Abwasserbeseitigungssatzung der Alten Hansestadt 
Lemgo vom 12.06.2018 in der aktuell gültigen Fassung hat 
der Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 
19.12.2022 die folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage er-
hebt die Stadt Lemgo Abwassergebühren nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Abwasserbeseitigungssat-
zung der Alten Hansestadt Lemgo vom 12.06.2018 stellt die 
Stadt Lemgo zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der 
bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Ein-
richtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlage). 
Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und 
sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße Abwasser-
beseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranla-
gen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die Ab-
wasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
 
(3) Die öffentliche Abwasseranlage bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemessung der Ab-
wassergebühren zugrunde gelegt wird. 
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§ 2 
 
Abwassergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseran-
lage erhebt die Stadt Lemgo nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW 
Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung 
der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW. 
 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW ein-
gerechnet: 
 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt 
Lemgo (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW) 
 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlags-
wasser (§ 65 Abs.1 Satz  1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 
2 LWG NRW). 
 
(3) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem 
Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
 
§ 3 
 
Gebührenmaßstäbe  
 
(1) Die Stadt Lemgo erhebt getrennte Abwassergebühren 
für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
(Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Ab-
wassers).  
 
(2) Die Schmutzwassergebühr wird als Grundgebühr und als 
Zusatzgebühr erhoben. Die Zusatzgebühr bemisst sich nach 
dem Frischwassermaßstab (§ 4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der 
Grundlage der Quadratmeter der überbauten und/oder be-
festigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, 
von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die öf-
fentliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).  
 
§ 4 
 
Schmutzwassergebühren 
 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des 
häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers berechnet,  
 
 
 
das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubik-
meter (m³) Schmutzwasser.  
 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge 
(§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanla-
gen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf 
dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückge-
haltenen Wassermengen, die nicht in die öffentliche Abwas-
seranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5). 
 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen wer-
den durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die  

 
mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Ver-
brauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, so wird die Wassermenge von der Stadt Lemgo 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres ge-
schätzt. 
 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungs-
anlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsan-
lagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis 
durch einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsge-
mäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Den Nach-
weis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasser-
zähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebühren-
pflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht 
zumutbar, so ist die Stadt Lemgo berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf 
der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis 
festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe o-
der unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im 
Gemeindegebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der 
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert.  
 
(5) Kann die tatsächlich verbrauchte Wassermenge nicht 
durch Messeinrichtungen nachgewiesen werden, so ist die 
Stadt Lemgo berechtigt, diese aufgrund eigener Ermittlung 
als „Pauschalmenge“ festzusetzen und die Gebühren zu be-
rechnen. Bei Wohnhäusern ist je Bewohner ein durchschnitt-
licher Wasserverbrauch von 3,5 m³ für jeden angefangenen 
Monat zugrunde zu legen. Maßgeblich ist die Zahl der Be-
wohner des Grundstücks, die am 20. September des dem 
Erhebungszeitraum vorhergehenden Jahres dort mit 1. 
Wohnsitz gemeldet waren. 
 
(6) Der Gebührenpflichtige hat Veränderungen oder Ereig-
nisse, die auf den Grund oder die Höhe seiner Leistungs-
pflicht von Einfluss sein können, innerhalb eines Monats 
nach Eintritt der Stadt Lemgo anzuzeigen. Der Gebühren-
pflichtige kann die Vorteile einer Änderung der Leistungs-
pflicht zu seinen Gunsten nicht für einen Zeitraum vor seiner 
Anzeige in Anspruch nehmen. 
 
(7) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die 
auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurück-
gehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmen-
gen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflich-
tige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine 
auf seine Kosten eingebaute, ordnungsgemäß funktionie-
rende und geeignete Messeinrichtung zu führen: 
 
 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung 
zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, fin-
det eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Ein-
zelfall technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichti-
gen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf  
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seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funktionieren-
den und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzäh-
ler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem 
Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-Eichordnung durch einen 
neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt werden. Der Nach-
weis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des 
Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird die-
ser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der 
Abzugsmengen nicht statt. 
 

Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht mög-
lich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat 
der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare 
Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich ins-
besondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Grün-
den Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrich-
tung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wasser-
mengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeig-
net sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf 
dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu er-
möglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemach-
ten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der 
Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen 
auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen 
will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von 
der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit 
der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten 
trägt der Gebührenpflichtige. 
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr 
durch einen schriftlichen Antrag bis zum 31.03. des nachfol-
genden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Ge-
meinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums fin-
det eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen 
nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 31.03. des nach-
folgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet 
die Ausschlussfrist am darauffolgenden Montag. 
 
(8) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 4,16 EUR. 
 
§ 4a 
 
Grundgebühr für das Schmutzwasser 
 
(1) Die Grundgebühr für Schmutzwasser wird nach der 
Größe des eingesetzten Frischwasserzählers berechnet.  
 
 
 
 

 
(2) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungs-
anlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsan-
lagen) hat der Gebührenpflichtige die Größe des auf seine 
Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden 
Wasserzählers zu melden. Den Nachweis über den ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Ein-
bau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die 
Stadt Lemgo berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten 
Wassermengen (z.B. auf der Grundlage der durch die was-
serrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder 
auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden 
der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statisti-
schen Verbräuche im Gemeindegebiet) und daraus die 
Größe des fiktiven Wasserzählers zu schätzen. 
 
(3) Macht der Gebührenpflichtige Wasserschwundmengen 
gem. § 4 Abs. 7 geltend, so wird die Grundgebühr nach dem 
fiktiven Wasserzähler berechnet, der für die dem Kanal zu-
geführten Wassermengen notwendig wäre. 
 
(4) Die Gebühr beträgt pro Jahr: 
 
 
§ 5 
 
Niederschlagswassergebühr 
 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Nieder-
schlagswasser ist die Quadratmeterzahl der überdachten 
und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Nieder-
schlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebun-
den abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage ge-
langen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt 
insbesondere vor, wenn von überdachten und/oder befestig-
ten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Nieder-
schlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangen 
kann. Jeder angefangene 1 m² überdachte und/oder befes-
tigte abflusswirksame Fläche ist eine Berechnungseinheit. 
 
(2) Die überdachten und/oder befestigten Flächen werden 
im Wege der Befragung der Eigentümer der angeschlosse-
nen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist 
verpflichtet, der Stadt Lemgo auf Anforderung die Quadrat-
meterzahl der überdachten und/oder befestigten Flächen 
sowie die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlosse-
nen abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück mit-
zuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er verpflich-
tet, zu einem von der Stadt Lemgo vorgelegten Lageplan 
über die überdachten und/oder versiegelten sowie abfluss-
wirksamen Flächen auf seinem Grundstück Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Stadt 
Lemgo zutreffend ermittelt wurden. Auf Anforderung der  
 
 
Stadt Lemgo hat der Grundstückseigentümer einen Lage-
plan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus de-
nen sämtliche überdachten und/oder befestigten Flächen 
entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die 
Stadt Lemgo die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. 
Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungs-
pflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine ge-
eigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers 
vor, wird die überdachte und/oder befestigte sowie abfluss-
wirksame Fläche von der Stadt Lemgo geschätzt.  
 
(3) Wird die Größe der überdachten und/oder befestigten 
Fläche verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies  
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der Stadt Lemgo innerhalb eines Monates nach Abschluss 
der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt 
§ 5 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte Größe der über-
dachten und/oder versiegelten Fläche wird mit dem 1. Tag 
des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungsanzeige 
durch den Gebührenpflichtigen der Stadt Lemgo zugegan-
gen ist.  
 
(4) Wird eine Anlage zur Versickerung von Niederschlags-
wasser betrieben und ist bei der Anlage aufgrund der topo-
graphischen und/oder geologischen Verhältnisse weiterhin 
ein zusätzlicher Notüberlauf oder eine Sickerdrainage (Mul-
den-Rigolen-System) mit Anschluss an die öffentliche Ab-
wasseranlage erforderlich, so werden die an die Versicke-
rungsanlage angeschlossenen überdachten und befestigten 
Flächen bei der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen 
Fläche nach § 5 Abs. 1 zu 20 % berücksichtigt. Vorausset-
zung ist, dass die Versickerungsanlage nach dem Arbeits-
blatt A 138 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. (in der jeweils gültigen Fassung) 
bemessen ist und der Bemessung ein Bemessungsregen 
zugrunde liegt, der in 5 Jahren einmal erreicht oder über-
schritten wird (Überschreitungshäufigkeit n = 0,2 in 1/a). 
 
(5) Bei Dachbegrünungen wird bei der Ermittlung der be-
rücksichtigungsfähigen Flächen nach § 5 Abs. 1 die be-
grünte Fläche zu 50 % berücksichtigt. Gemäß der Richtlinie 
für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünun-
gen (FLL 1995) muss die Dachbegrünung eine ökologisch 
wirksame Wasserrückhaltung von mindestens 50 % aufwei-
sen. 
 
(6) Wird eine Anlage zur Nutzung des Niederschlagswas-
sers betrieben, so werden die an die Regenwassernut-
zungsanlage angeschlossenen überdachten Flächen bei 
der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Fläche nach § 
5 Abs. 1 nicht berücksichtigt. Besteht ein offenkundiges 
Missverhältnis zwischen der an die Regenwassernutzungs-
anlage angeschlossenen und befestigten Flächen, der Zis-
ternengröße und der Nutzung des Regenwassers, so ist im 
Einzelfall eine Abweichung von Satz 1 möglich. 
 
(7) Die Gebühr für die überdachten und/oder befestigten 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser lei-
tungsgebunden oder nicht leitungsgebunden in die öffentli-
che Abwasseranlage gelangen kann, beträgt je Berech-
nungseinheit (1 m²) jährlich 0,82 EUR. 
 
§ 6 
 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser 
Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des An-
schlusses an die öffentliche Abwasseranlage. Endet die Ge-
bührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem 
die Veränderung erfolgt. 
 
 
 

 
§ 7 
 
Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtige sind: 
 
a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erb-
baurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte, 
 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist, 
 
c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflä-
chenentwässerung, 
 
d) der Mieter oder Pächter, sofern dieser den Versor-
gungsvertrag über den Frischwasserbezug mit der Stadt-
werke Lemgo GmbH abgeschlossen hat. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grund-
stückseigentümer vom Beginn des Monats an gebühren-
pflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch 
folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entspre-
chend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige 
Gebührenpflichtige der Stadt Lemgo innerhalb eines Monats 
nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  
 
§ 8 
 
Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr nach § 4 Abs. 3 und 4 
entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. Die End-
abrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf-
folgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 
 
 (2) Die Schmutzwassergebühr nach § 4 Abs. 5 entsteht zu 
Beginn des jeweiligen Kalenderjahres. Die Stadt Lemgo er-
hebt am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit 
dem Bescheid festgesetzten Gebühr.  
 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können 
zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. Erfolgt 
die Erhebung mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 
28 Grundsteuergesetz). 
 
(4) Die Alte Hansestadt Lemgo ist berechtigt, sich bei der 
Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe 
der Stadtwerke Lemgo GmbH als Verwaltungshelfer zu be-
dienen. Die Feststellung der Schmutzwassermengen sowie 
das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen erfolgt ein-
mal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für das abgelau-
fene Kalenderjahr.  
 
 
§ 9 
 
Vorausleistungen 
 
(1) Die Stadt Lemgo erhebt jeweils zum 15. eines Mo-
nats nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen in elf mo-
natlichen Vorauszahlungsbeträgen auf die Grund- und Zu-
satzjahresschmutzwassergebühr in Höhe des Betrages, der 
sich aus der Grundgebühr und der Schmutzwassermenge  
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des Vorjahres und dem Gebührensatz für das jeweilige Ka-
lenderjahr ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, 
bemessen sich die Vorauszahlungen nach dem durch-
schnittlichen Wassergebrauch vergleichbarer Haushalte o-
der Betriebe. 
 
(2) Sofern die Stadt Lemgo die Festsetzung der 
Schmutzwassergebühren zusammen mit der Grundsteuer 
vornimmt, erhebt sie am 15.02, 15.05., 15.08. und 15.11. je-
den Kalenderjahres Vorausleistungen auf die Grund- und 
Zusatzjahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ des Be-
trages, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich 
die Vorauszahlungen nach dem durchschnittlichen Wasser-
gebrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. 
 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Voraus-
leistungen bemessen wurden, so wird der übersteigende 
Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen 
zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Ab-
rechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des Benut-
zungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Vorausleistun-
gen erstattet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeit-
raum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus 
der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nach-
zahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 
 
§ 10 
 
Sonderleistung 
 
(1) Für besondere Leistungen, die nicht durch Gebühren-
maßstab bzw. Gebührensatz nach § 2 erfasst werden, er-
hebt die Stadt Lemgo öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
unter Zugrundelegung des entstandenen Aufwandes. Die-
ser kann nach dem in jedem Einzelfall entstandenen Auf-
wand (z.B. tatsächlicher Zeitaufwand) oder unter Zugrunde-
legung einer Pauschalregelung nach Durchschnittssätzen 
ermittelt werden.  
 
(2) Die nach Abs. 1 und 2 zu zahlenden Entgelte für Sonder-
leistungen der Stadt Lemgo sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Leistungsbescheides fällig.  
 
§ 11 
 
Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist - unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch 
- jeder Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere 
bauliche Anlagen, so können für jede dieser Anlagen die für 
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung an-
gewandt werden.  
 
 
 
 
§ 12 
 
Auskunftspflichten 
 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung 
der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie 
Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, 
dass Beauftragte der Stadt Lemgo das Grundstück betreten,  

 
um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 
 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sons-
tigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die Stadt Lemgo 
die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Be-
rücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder 
durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des 
Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 
 
§ 13 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die Erhebung 
von Abwassergebühren in der Stadt Lemgo vom 20.10.2015 
in der aktuell gültigen Fassung außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die Erhebung 
von Abwassergebühren vom 20.12.2022 wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.Juli 1994 (GV NW vom 02.09.1994, S. 
666) beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtli-
chen Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
(Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Lemgo, 20.12.2022 
 
 
(Baier) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 23.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


